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Nr. 59 Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag 2025 
 

Der Aufruf soll am 9. November 2025 verlesen werden. Der Text und weitere dazugehörige 

Durchführungshinweise befinden sich als Anlage 1 und 2 im vorliegenden Amtsblatt. 

 

Nr. 60 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Adveniat-Aktion 2025 

 

Der Aufruf soll am 3. Adventssonntag, dem 14. Dezember 2025, verlesen werden. Der Text 

befindet sich als Anlage 3 in diesem Amtsblatt. Einen weiteren zu verlesenden Hinweis für den 

Heiligen Abend und den 1. Weihnachtsfeiertag finden Sie in der gleichen Anlage. 

Die entsprechenden Verfahrenshinweise bzgl. der Kollekte sind als Anlage 4 diesem Amtsblatt 

beigefügt. 
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Nr. 61  Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion Dreikönigssingen 2026 
 

Der sich in Anlage 5 befindliche Aufruf soll in den Gemeinden in geeigneter Weise bekannt 

gemacht werden. 

Weitere Hinweise zur Aktion Dreikönigssingen 2026 sind der Anlage 6 zu entnehmen. 

 

Nr. 62 Durchführungsordnung für die Aktion Dreikönigssingen 

 

Präambel 

Die Aktion Dreikönigssingen (auch „Sternsingeraktion“) lebt vom Engagement der Kinder und 

Jugendlichen. Begleitet werden sie von den haupt- und ehrenamtlichen Organisatorinnen und 

Organisatoren in Pfarreien und weiteren Institutionen. Diese übernehmen die Verantwortung 

für die Durchführung der Aktion vor Ort. Unterstützt werden sie darin von den bundesweiten 

Trägern der Aktion Dreikönigssingen – dem Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ e.V. und 

dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – und verantwortlichen Stellen in den 

Bistümern. 

 

Die vorliegende Durchführungsordnung ist das verbindliche Regelwerk für die Aktion 

Dreikönigssingen. Der Gesamtzusammenhang dieser Aktion ist rechtlich geschützt. Die 

Deutsche Bischofskonferenz hat diese Durchführungsordnung im Einvernehmen mit den 

beiden Trägern der Aktion Dreikönigssingen erlassen. Die Durchführungsordnung definiert 

die Ziele und die organisatorischen Rahmenbedingungen der Aktion, zu der die Segnung der 

Haustür ebenso gehört wie die Bildungsarbeit und das Sammeln von Spenden. Sie gilt für alle 

katholischen Pfarreien sowie für alle Institutionen, die die Aktion Dreikönigssingen in 

Deutschland durchführen. 

 

§ 1 Ursprung der Aktion 

In Erinnerung an die Heiligen Drei Könige zogen schon im Mittelalter Gläubige als Könige 

verkleidet durch Städte und Dörfer. Rund um den Dreikönigstag entwickelte sich in der Folge 

in vielen Regionen Europas ein reiches Brauchtum, zu dem auch Haussegnungen gehörten. 

Auf dieser Grundlage wurde die Aktion Dreikönigssingen 1958 vom Päpstlichen Missionswerk 

der Kinder (heute: Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ e.V.) ins Leben gerufen. Damals 

wurden die katholischen Pfarreien in der Bundesrepublik gebeten, den alten Brauch des 

Sternsingens zu erneuern und die dabei gesammelten Spenden für Kinder in Asien, Ozeanien, 

Afrika und Lateinamerika zur Verfügung zu stellen. Im Jahr 1961 trat der Bund der Deutschen 

Katholischen Jugend (BDKJ) der Aktion Dreikönigssingen als bundesweiter Träger bei. Seit dem 

Jahr 1968 empfiehlt die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz die Aktion 

Dreikönigssingen für alle Pfarreien. Im Jahr 2015 wurde das Sternsingen von der deutschen 

UNESCO-Kommission in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes 

aufgenommen.  
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§ 2 Ziel und Zweck der Aktion 

Die Sternsingerinnen und Sternsinger sind Kinder mit einer Mission: Sie verkünden am Beginn 

des Jahres die Weihnachtsbotschaft und bringen Gottes Segen zu den Menschen. Zugleich 

setzen sich die Sternsinger und Sternsingerinnen dafür ein, dass benachteiligte Gleichaltrige 

in der ganzen Welt die Chance auf ein besseres Leben erhalten. 

 

So besteht das Ziel der Aktion Dreikönigssingen darin, in Zusammenarbeit mit den 

verschiedenen Partnern Projekte zu unterstützen, die Kindern und Jugendlichen und deren 

Familien in Asien, Ozeanien, Afrika, Lateinamerika und (seit 1989) Osteuropa zugutekommen. 

Zu den Zielen der Aktion gehört auch der Einsatz für weltweite Entwicklung, Gerechtigkeit und 

Solidarität. In Deutschland erfolgt dazu die notwendige pastorale und entwicklungspolitische 

Bildungs- und Bewusstseinsarbeit. 

 

§ 3 Organisatorische Struktur der Aktion  

Das Kindermissionswerk und der BDKJ-Bundesverband sind die bundesweiten Träger der 

Aktion Dreikönigssingen und verantworten gemeinsam die Herausgabe der Bildungs-

materialien zur Aktion. Das Kindermissionswerk ist darüber hinaus für die Verwaltung und 

Verwendung der Spenden aus der Aktion verantwortlich (siehe unten § 5). 

 

Die Jahreskonferenz der Aktion Dreikönigssingen dient der Planung und Auswertung der 

Aktion. In ihr haben die für die Aktion Verantwortlichen aus allen deutschen (Erz-) Bistümern 

und BDKJ-Diözesanverbänden Sitz und Stimme.  

 

Die Verantwortung für die Durchführung der Aktion vor Ort liegt in der Regel bei den 

katholischen Pfarreien. Sie kann aber auch von Gemeinden anderer Konfessionen und anderen 

Institutionen wie Schulen, Kindergärten oder Jugendverbandsgruppen übernommen werden, 

sofern diese die in dieser Durchführungsordnung festgelegten Regeln akzeptieren und 

anwenden (siehe § 4). Die durchführende Institution ist verantwortlich für die Einhaltung der 

hier festgelegten Regeln sowie aller jeweils für sie geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen 

– etwa in Bezug auf den Kinderschutz und den Datenschutz. 

 

§ 4 Sammlung, Erfassung und Weiterleitung der Spenden 

Aktionszeitraum 

Der Aktionszeitraum für die Aktion Dreikönigssingen beginnt am 27. Dezember und endet am 

dritten Freitag im Januar. Spenden für die Aktion Dreikönigssingen, die außerhalb dieses 

Zeitraums bei den durchführenden Pfarreien bzw. Institutionen eingehen, sind jederzeit der 

Aktion zuzurechnen. Unabhängig von der Haustürsammlung nimmt das Kindermissionswerk 

jederzeit Spenden für die Aktion Dreikönigssingen entgegen.  
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Beispielland und -thema 

Im Rahmen der Bildungs- und Bewusstseinsarbeit werden exemplarisch ein Thema und in der 

Regel ein Land oder eine Region in den Mittelpunkt der Aktion gestellt. Die gesammelten 

Spenden kommen Projekten zugunsten von Kindern weltweit zugute.  

 

Durchführung der Sammlung 

Die Spenden der Aktion Dreikönigssingen werden in erster Linie bei den Besuchen der 

Sternsinger an den Haustüren gesammelt. Darüber hinaus sind auch andere Formen der 

Sammlung möglich. Alle Sammlungsformen erfolgen insgesamt und ausschließlich für die 

Aktion Dreikönigssingen. Es dürfen keine weiteren Zwecke mit der Sammlung verbunden 

werden – z. B. durch das Mitführen einer zweiten Kasse für die Jugendarbeit oder Ähnliches. 

Ebenso wenig darf der Sammlung Geld für Kosten entnommen werden, die gegebenenfalls bei 

der Durchführung der Aktion anfallen. Sowohl bei der Sammlung von Bargeld als auch bei 

bargeldlosen Sammlungen ist sicherzustellen, dass die Spenden jederzeit vor Entwendungen 

und unberechtigten Entnahmen geschützt sind. So sind die Sammelgefäße für Bargeldspenden 

in geeigneter Weise zu sichern (z. B. durch Siegel, Plombe, Schloss) und die bargeldlosen 

Spendenwege vor Missbrauch zu schützen. Beim Öffnen der Sammelgefäße und beim Zählen 

und Dokumentieren der Bar- und bargeldlosen Spenden ist das Vier-Augen-Prinzip 

einzuhalten. 

 

Weiterleitung der Spenden 

Die gesammelten Spenden werden durch die Pfarreien und weitere Institutionen zeitnah und 

ohne Abzüge weitergeleitet. Die Weiterleitung der gesammelten Spenden erfolgt direkt an das 

Kindermissionswerk, sofern der Kollektenplan des jeweiligen (Erz)Bistums keine andere 

Regelung vorsieht. In allen Fällen ist darauf zu achten, dass die Weiterleitung der Spenden aus 

der Aktion Dreikönigssingen innerhalb von drei Monaten nach Ende des Aktionszeitraums 

abgeschlossen ist, damit die Spenden zeitnah den Hilfsprojekten zugutekommen können. 

 

§ 5 Verwaltung und Verwendung der Spenden 

Verwaltung der Spenden 

Das Kindermissionswerk verwaltet als Hilfswerk die in den Pfarreien und Institutionen 

gesammelten Spenden der Aktion Dreikönigssingen ordnungsgemäß und transparent. Für die 

Verteilung der Spenden zur Förderung der Projekte ist die Vergabekommission zuständig. Sie 

besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des Kindermissionswerks, seiner 

Mitgliederversammlung, weiterer katholischer Hilfswerke, des BDKJ sowie der Deutschen 

Bischofskonferenz.  

Die Verwaltung und Verwendung der Spenden aus der Aktion sowie die Zusammensetzung 

der Entscheidungsgremien ist in der Satzung des Kindermissionswerks detailliert geregelt 

(siehe § 9 und 10 der Satzung des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘ e.V.). 

 

 

 



5 

 

Projektförderung 

Für die Projektförderung gilt das Antragsprinzip. Die Grundlage für die inhaltliche Beratung 

und Entscheidung über die Projektanträge in der Vergabekommission bilden die „Grundsätze 

für die Mittelvergabe und die Projektarbeit bei der Aktion Dreikönigssingen“. Die 

Projektpartner sind in der Regel katholische Partnerorganisationen. Gefördert werden 

Hilfsprojekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen, unabhängig ihrer ethnischen, sozialen 

oder nationalen Herkunft, ihres Geschlechts und ihrer Religion. 

 

Pfarreien und Institutionen, die die Sternsingeraktion durchführen, können den Wunsch 

äußern, dass mit den Spenden aus ihrer örtlichen Aktion ein konkretes Projekt gefördert wird. 

Entsprechende Projektvorschläge können beim Kindermissionswerk angefragt oder seitens der 

Pfarreien und Institutionen vorgeschlagen werden. Eine entsprechende Anfrage muss jährlich 

neu an das Kindermissionswerk gerichtet werden. Sofern das Projekt nicht bereits durch die 

Aktion Dreikönigssingen gefördert wird, muss der vorgeschlagene Projektpartner einen Antrag 

stellen, der den Kriterien der Mittelvergabe des Kindermissionswerks entspricht und der 

Vergabekommission vorgelegt wird. Falls dem Projektwunsch nicht entsprochen werden kann, 

schlägt das Kindermissionswerk alternative Projekte vor. 

 

Rechenschaft  

Der Jahresabschluss des Kindermissionswerks ,Die Sternsinger‘ e.V. wird von einem externen 

unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft. Auf dieser Grundlage veröffentlicht das 

Kindermissionswerk jährlich einen Jahresbericht gemäß den Vorgaben des Deutschen 

Zentralinstituts für soziale Fragen DZI. Zusätzlich legt der Vorstand des Kindermissionswerks 

der Deutschen Bischofskonferenz jährlich einen Rechenschaftsbericht zur Verwendung der 

Mittel aus der Aktion Dreikönigssingen vor. 

 

Die vorliegende Durchführungsordnung für die Aktion Dreikönigssingen tritt am 

6. Dezember 2024 in Kraft. Die „Ordnung der Deutschen Bischofskonferenz für die Aktion 

Dreikönigssingen“ in der Fassung vom 01.10.2014 wird damit außer Kraft gesetzt. 

 

Beschlossen vom Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz in der Sitzung vom 

25. /26 November 2024. 

 

Nr. 63 Dekret zu Geistlichen Gemeinschaften auf der Grundlage des 

Allgemeinen Dekretes „Die internationalen Vereinigungen“ des 

Dikasteriums für die Laien, die Familie und das Leben vom 3. Juni 

2021 
 

Präambel 

 

Allen Geistlichen Gemeinschaften, auch wenn sie nicht als Institute des geweihten Lebens und 

Gesellschaften des apostolischen Lebens errichtet sind, kommt für das Leben der Kirche große 



6 

 

Bedeutung zu. In ihnen können Gläubige die ihnen aufgrund ihrer Taufe zukommende 

Sendung verwirklichen, ihr eigenes Leben zu heiligen sowie zur ständigen Heiligung und zum 

Wachstum der Kirche beizutragen (c. 210 CIC). Sie können dabei helfen, dass die göttliche 

Heilsbotschaft immer mehr zu allen Menschen aller Zeiten auf der ganzen Welt gelangt (c. 211 

CIC). Zudem können sie aufgrund ihres je eigenen Charismas der eigenen Form des geistlichen 

Lebens folgen, sofern diese mit der Lehre der Kirche übereinstimmt (c. 214 CIC), ihr 

grundlegendes Recht wahrnehmen, sich für Zwecke der Caritas und der Frömmigkeit sowie 

zur Förderung der christlichen Berufung in der Welt mit anderen zusammenzuschließen (c. 

215 CIC) und ihren Lebensstand frei von jedem Zwang wählen (c. 219 CIC).  

Die deutschen Bischöfe erkennen diese wichtige Teilhabe an der Evangelisierung ausdrücklich 

an. Um das Wirken der Geistlichen Gemeinschaften zu einer noch besseren Entfaltung und 

Wirkung zu bringen, eine ständige Erneuerung der Geistlichen Gemeinschaften von innen 

heraus zu fördern, die Verantwortung der Gemeinschaften für ihre Mitglieder ins Bewusstsein 

zu heben sowie die Rechte der einzelnen Gläubigen besser zu schützen, haben sie auf ihrer 

Frühjahrs-Vollversammlung am 12. März 2025 unter Wahrung der grundlegenden 

Vereinigungsfreiheit (c. 215 CIC) im Sinne von Qualitätsstandards folgende Ordnung 

beschlossen, die hiermit für das Bistum Görlitz in Kraft gesetzt wird. 

 

Art. 1 Grundlagen 

 

(1) Der Wille des Gründers und seines Gründungscharismas und die von der zuständigen 

kirchlichen Autorität anerkannten Absichten in Bezug auf Natur, Zielsetzung, Geist und 

Anlage der Geistlichen Gemeinschaft sowie deren gesunde Überlieferungen, die alle das 

geistliche Erbgut dieser Geistlichen Gemeinschaft bilden, sind von allen Mitgliedern der 

Gemeinschaft treu zu bewahren (vgl. c. 578 CIC). 

(2) Gesamtkirchliche oder internationale Vereinigungen unterstehen der Autorität des 

Apostolischen Stuhles, nationale der der Bischofskonferenz, diözesane der des 

Diözesanbischofs (c. 312 § 1 CIC). 

(3) Einer Geistlichen Gemeinschaft kann nach kirchlichem Recht insbesondere der Status einer 

öffentlichen oder privaten Vereinigung oder eines freien Zusammenschlusses zukommen, 

unbeschadet ihres Status nach weltlichem Recht. 

 

Art. 2 Pflichten und Rechte der Geistlichen Gemeinschaft 

 

(1) Jeder Geistlichen Gemeinschaft kommt eine gebührende Autonomie ihres Lebens, 

insbesondere ihrer Leitung zu, kraft derer sie in der Kirche ihre eigene Ordnung hat und ihr 

geistliches Erbgut unversehrt bewahren kann. Der Ortsordinarius hat diese Autonomie zu 

wahren und zu schützen (vgl. c. 587 CIC). 

(2) Jede Geistliche Gemeinschaft muss Statuten haben, die deren Zweck, d.h. deren geistliches 

Proprium (Gründungscharisma, geistliche Lebensregeln) und/oder soziales Programm, Sitz, 
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Leitung und erforderliche Mitgliedschaftsbedingungen regeln und deren Vorgehensweise 

bestimmen (c. 304 § 1 CIC). 

(3) Jede Geistliche Gemeinschaft und deren Verantwortliche garantieren ihren Mitgliedern und 

den Interessenten die grundlegenden Rechte eines Gläubigen, die er in der Kirche besitzt, 

insbesondere 

– sich frei, d.h. ohne äußeren Druck oder das Aufbauen geistlicher Ängste einer Geistlichen 

Gemeinschaft anschließen zu können (cc. 214, 215 CIC); 

– das Recht auf freie Meinungsäußerung und ein konstruktiv-kritisches Hinterfragen der 

geistlichen Grundlagen ihrer Gemeinschaft (vgl. c. 212 § 3 CIC); 

– das Recht auf freie Wahl des Lebensstandes (c. 219 CIC) sowie der beruflichen und weiteren 

privaten Tätigkeit, sofern nicht eine von der zuständigen kirchlichen Autorität genehmigte 

Satzung aus besonderem Grunde eine Einschränkung zulässt; 

– das Recht auf ungehinderten Kontakt mit Personen, die der Gemeinschaft nicht 

angehören; dies gilt in besonderer Weise für die freie Wahl eines Beichtvaters und 

geistlichen Begleiters (cc. 630, 991 CIC); 

– das Recht auf Wahrung der Privatsphäre (c. 220 CIC), sodass ein Mitglied/Interessent 

Auskünfte über sich selbst, die das forum internum betreffen, nur aus eigenem, freiem 

Antrieb geben kann; 

– das Recht auf Schutz des guten Rufes gegenüber anderen Mitgliedern bzw. Interessenten 

nach innen und nach außen (c. 220 CIC); 

– das Recht, sich ungehindert von der Gemeinschaft trennen zu können; eine Dispens von 

etwaigen (privaten) Versprechen oder Gelübden kommt der zuständigen kirchlichen 

Autorität zu (c. 1196 CIC). 

(4) Jede Geistliche Gemeinschaft verwaltet ihre zeitlichen Güter (Vermögen) durch die in der 

eigenen Satzung hierfür vorgesehenen Organe. Näheres sowie die Pflichten und Rechte der 

zuständigen kirchlichen Autorität werden bei einer Geistlichen Gemeinschaft mit dem 

Status einer öffentlichen Vereinigung des kirchlichen Rechts nach den Vorschriften des 

Codex Iuris Canonici und der Satzung bestimmt. Bei einer Geistlichen Gemeinschaft mit dem 

Status einer privaten Vereinigung des kanonischen Rechts regelt die eigene Satzung die 

Verwaltung des Vermögens (c. 1257 CIC), wobei der zuständigen kirchlichen Autorität 

lediglich die Aufsicht über die Verwendung entsprechend den Zwecken der Vereinigung 

sowie der widmungsgemäßen Verwendung von Zuwendungen unter Lebenden und von 

Todes wegen zukommt (cc. 325, 1267 § 3, 1301 CIC). Letzteres gilt auch für eine Geistliche 

Gemeinschaft, die keine kanonische Rechtspersönlichkeit besitzt, sondern lediglich nach 

weltlichem Recht den Status eines eingetragenen Vereins. 

(5) Jede Geistliche Gemeinschaft hält Kontakt zum Diözesanbischof und erstattet regelmäßig 

Bericht über ihre geistlichen Aktivitäten und Schwerpunkte. Geistliche Gemeinschaften, die 

nach Inkrafttreten dieses Dekrets sich neu im Bistum Görlitz konstituieren oder von 

außerhalb in das Bistum hinzukommen, haben unverzüglich mit dem Ortsordinarius 

Kontakt aufzunehmen, um ihre Existenz zur Kenntnis zu bringen sowie dessen Erlaubnis zur 

Betätigung einzuholen. 



8 

 

(6) Jede Geistliche Gemeinschaft soll sich auch in das Leben der eigenen Pfarrei einbringen. Für 

pastorale und soziale, auch überregionale Aktivitäten innerhalb jeglicher Pfarreien und 

kirchlicher Einrichtungen haben sie im Einvernehmen mit dem zuständigen Pfarrer 

vorzugehen (c. 519 CIC). Im Konfliktfall entscheidet der Ortsordinarius. 

(7) Jede Geistliche Gemeinschaft verpflichtet sich zur Übernahme folgender Ordnungen in der 

jeweils (in der Diözese der Niederlassung) geltenden Fassung: 

– Interventions- und Präventionsordnungen der DBK betreffend sexuellen Missbrauch; 

sofern eine Geistliche Gemeinschaft eine eigene erlässt, hat sie diese zum Zwecke der 

Prüfung der Gleichwertigkeit der zuständigen kirchlichen Autorität vorzulegen; 

– Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse; 

– Kirchliches Datenschutzgesetz. 

 

Art. 3 Leitende Ämter in der Geistlichen Gemeinschaft 

 

(1) Jede Geistliche Gemeinschaft bestellt die Ämter in ihrer Leitung (insbesondere Vorsitzender, 

stellvertretender Vorsitzender) nach Maßgabe ihrer Satzung und der folgenden 

Bestimmungen. 

(2) Jede Person, die mit vollen Rechten einer Geistlichen Gemeinschaft angehört, hat das Recht, 

an der Bestellung der einzelnen Ämter in der Leitung direkt oder indirekt durch Wahl 

mitzuwirken (Art. 3 Allgemeines Dekret Die internationalen Vereinigungen des Dikasteriums 

für die Laien, die Familie und das Leben vom 3. Juni 2021). 

(3) Die Amtsperioden für die Ämter in der Leitung gemäß Abs. 1 sind auf zwei aufeinander 

folgende, insgesamt auf maximal zehn Jahre begrenzt. Eine darüberhinausgehende 

Amtsperiode oder auf eine Amtsübertragung auf Lebenszeit kann nur durch eine Wahlbitte 

(Postulation) erfolgen; hierzu bedarf es einer 2/3-Mehrheit der Wahlberechtigten sowie der 

Zulassung durch die zuständige kirchliche Autorität (z.B. bei Gründerpersönlichkeiten). 

(4) Den Kaplan oder geistlichen Assistenten einer Geistlichen Gemeinschaft mit dem Status 

einer öffentlichen Vereinigung ernennt die zuständige kirchliche Autorität, wobei sie zuvor 

deren Vorstandsmitglieder anhören soll (c. 317 § 1 CIC). Den geistlichen Begleiter bestellt 

eine Geistliche Gemeinschaft mit dem Status einer privaten Vereinigung, sofern sie einen 

solchen wünscht, frei aus den Priestern, die rechtmäßig in der Diözese einen Dienst 

ausüben; dieser bedarf der Bestätigung durch den Diözesanbischof (c. 324 § 2 CIC). 

 

Art. 4 Pflichten und Rechte der zuständigen kirchlichen Autorität 

 

(1) Jede Geistliche Gemeinschaft unterliegt der Aufsicht der zuständigen kirchlichen Autorität, 

die dafür zu sorgen hat, dass in ihnen die Unversehrtheit von Glauben und Sitte bewahrt 

wird, und die darüber zu wachen hat, dass sich keine Missbräuche in die kirchliche Disziplin 

einschleichen; deshalb hat sie die Pflicht und das Recht, diese nach Maßgabe des Rechts und 

der Statuten zu beaufsichtigen. Der Aufsicht des Heiligen Stuhles unterliegen alle 

Geistlichen Gemeinschaften päpstlichen Rechts, der Aufsicht des Ortsordinarius Geistliche 
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Gemeinschaften diözesanen Rechts sowie andere, wenn sie in der Diözese tätig sind 

(c. 305 § 2 CIC). 

(2) Der Diözesanbischof hat die verschiedenen Weisen des Apostolates zu fördern und dafür zu 

sorgen, dass alle unter Beachtung ihres je eigenen Charakters unter seiner Leitung 

koordiniert werden (c. 395 CIC). 

(3) Der Diözesanbischof hat die Pflicht, die gemeinsame Ordnung der ganzen Kirche zu fördern 

und deshalb auf die Befolgung aller kirchlichen Gesetze zu drängen. Insbesondere hat er 

darauf zu achten, dass sich kein Missbrauch in die kirchliche Ordnung einschleicht, vor allem 

in Bezug auf den Dienst am Wort, die Feier der Sakramente und Sakramentalien, die 

Verehrung Gottes und der Heiligen sowie in Bezug auf die Vermögensverwaltung (c. 392 

CIC). 

(4) Kirchen und Kapellen, die von den Gläubigen ständig besucht werden, Schulen sowie 

andere, Mitgliedern von Geistlichen Gemeinschaften übertragene religiöse und caritative 

Werke geistlicher oder zeitlicher Art unterstehen der Aufsicht des Diözesanbischofs; bei 

Vorliegen etwaiger Missstände kann er nach ergebnislos verbliebener Mahnung des 

zuständigen Leiters der Geistlichen Gemeinschaft kraft eigener Autorität Vorkehrungen 

treffen (vgl. c. 683 CIC). 

Art. 5 Übergangsvorschriften 

 

(1) Jede Geistliche Gemeinschaft hat innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser 

Ordnung dem Diözesanbischof ihre geltende Satzung zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

(2) Jede Geistliche Gemeinschaft hat die Vorgaben dieser Ordnung innerhalb von zwei Jahren 

rechtwirksam in ihre Statuten/Satzung aufzunehmen. 

 

Diese Ordnung wird hiermit für das Bistum Görlitz in Kraft gesetzt 

 

Görlitz, 8. September 2025 

Az. 466/2025 

 

L. S. 

gez. + Wolfgang Ipolt 

Bischof L. S. 

gez. Joachim Baensch 

 Kanzler 

 

Nr. 64 Aufforderung zur Inanspruchnahme des Resturlaubs im 

laufenden Kalenderjahr 2025 
 

Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 19. Februar 2019 obliegt allen Arbeitgebern 

eine Mitwirkungspflicht bei der Verwirklichung von Urlaubsansprüchen ihrer Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeiter. Diese sind schriftlich, unter Angabe des konkret bezifferten offenen Urlaubes, 

aufzufordern, sich umgehend mit den Vorgesetzten in Verbindung zu setzen, um die Planung 

des Resturlaubes im Kalenderjahr 2025 abzustimmen. Dabei muss auf die Folgen von nicht 

genommenem Urlaub hingewiesen werden. Es wird empfohlen, sich den Erhalt der 

Aufforderung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestätigen zu lassen und als 

Nachweis zu den Personalunterlagen zu nehmen. 

 

Nr. 65 Personalia Klerus 
 

Ernennung 

Mit Dekret vom 8. September 2025 ernannte Bischof Ipolt zum 21. September 2025 Herrn 

Domkapitular Thomas Besch (Az. 471/2025) zum Dompropst des Domkapitels zum heiligen 

Jakobus in Görlitz. 

 

Entpflichtung 

Unter Bezugnahme auf seine Ernennung vom 1. Juli 2016 (Az. 616/2016) entpflichtet Bischof 

Ipolt mit Wirkung zum 20. September 2025 Herrn Dompropst Dr. Alfred Hoffmann von 

seinem Amt als Dompropst des Domkapitels zum heiligen Jakobus in Görlitz. 

 

Nr. 66 Personalia Ordensleute 
 

Mit Dekret vom 9. September 2025 ernannte Bischof Ipolt zum 1. September 2025 

Sr. M. Victoria Jazdzewski (Az. 470/2025) zum Mitglied der Personalkommission.  

 

Nr. 67 Personalia Laien 
 

Mit Dekret vom 8. September ernannte Bischof Ipolt mit Wirkung vom 1. August 2025 befristet 

für den Zeitraum bis zum 30. November 2026 Frau Laura Rönsch (Az. 727/2023) zum Mitglied 

der Kommission für die Kinder- und Jugendseelsorge im Bistum Görlitz. 

 

Mit Dekret vom 8. September 2025 ernannte Bischof Ipolt Herrn Henry Porsche in seiner 

Eigenschaft als Leiter der Abteilung Bauerhaltung/ Baubetreuung des Bischöflichen 

Ordinariates mit Wirkung vom 1. September 2025 zum Mitglied der Ordinariatskonferenz und 

des Bischöflichen Rates. 

Seit 1. September 2025 ist Frau Monika Lesch als Referentin für Erwachsenen- und 

Familienpastoral im Seelsorgeamt beschäftigt. 

 

Nr. 68 Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten am Sonntag, den 

2. November 2024 
 

Ausführungen zum Unterstützungsanliegen, zur Verfahrensweise und zur weiteren Aus-

kunftserteilung finden Sie in der Anlage 7. 
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Nr. 69 Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmerinnen und 

Gottesdienstteilnehmer am 09. November 2025 
 

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofskonferenz (vgl. Vollversammlung vom  

24.-27.02.1969, Prot. Nr. 18, und Ständiger Rat vom 27.04.1992, Prot. Nr. 5) werden für die 

Zwecke der kirchlichen Statistik der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland die 

Gottesdienstteilnehmerinnen und Gottesdienstteilnehmer zwei Mal im Jahr gezählt. Die zweite 

Zählung findet einheitlich am zweiten Sonntag im November (09.11.2025) statt. Zu zählen sind 

alle Personen, die an den sonntäglichen Hl. Messen (einschl. Vorabendmesse) teilnehmen. 

Mitzuzählen sind auch die Besucherinnen und Besucher der Wort- oder 

Kommuniongottesdienste, die anstelle einer Eucharistiefeier gehalten werden. Zu den 

Gottesdienstteilnehmerinnen und Gottesdienstteilnehmern zählen auch die Angehörigen 

anderer Pfarreien (z.B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Touristen und Besuchsreisende). 

 

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den Erhebungsbogen der kirchlichen 

Statistik für das Jahr 2025 unter der Rubrik „Gottesdienstteilnehmer am zweiten Sonntag im 

November“ (Pos. 3) einzutragen. 

 

Nr. 70 Termine für die Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt im 

Bistum Görlitz 
 

Gemäß § 7 der bischöflichen Rahmenordnung Prävention hat jeder kirchliche Rechtsträger 

verpflichtend eine oder mehrere Präventionsfachkräfte zu ernennen. Für deren Qualifizierung 

bietet das Bistum Görlitz in Kooperation mit den Bistümern Dresden-Meißen und Erfurt 

erneut 1,5-tägige Online-Schulungen an, die jeweils kostenfrei sind. Die Einladungen gehen 

parallel per E-Mail an alle Pfarreien und Kitas sowie an die Einrichtungen und Dienste des 

Diözesancaritasverbandes und der Sankt-Florian-Stiftung. 

 

Bistum Dresden-Meißen: Online-Qualifizierung zur Präventionsfachkraft (PFK) via ZOOM 

(27.11.2025, 16.30 bis 20.00 Uhr, und 28.11.2025, 09.30 bis 17.00 Uhr) 

 

Bistum Erfurt: Online-Qualifizierung zur Präventionsfachkraft (PFK) via ZOOM (16.01.2026, 

16.30 bis 20.00 Uhr, und 17.01.2026, 09.30 bis 17.00 Uhr) 

 

Die Qualifizierung richtet sich an Personen, die vom Träger als Ansprechperson für Fragen zur 

Prävention sexualisierter Gewalt ernannt sind oder ernannt werden sollen 

(Präventionsfachkraft). Die Qualifizierung klärt die Rolle als Präventionsfachkraft in der 

Einrichtung bzw. Kirchengemeinde und gibt Hilfestellung bei der Umsetzung der Vorgaben 

zum Institutionellen Schutzkonzept. Die Fortbildung befähigt zu kompetenter Aussage- und 

Handlungsfähigkeit beim Thema Prävention sexualisierter Gewalt. 

 

Die o. g. Einladungen befinden sich mit Anmeldelinks auf der Website des Bistums unter: 

https://www.bistum-goerlitz.de/praevention-missbrauch/ 

 

https://www.bistum-goerlitz.de/praevention-missbrauch/
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Bei diesbezüglichen und weiteren Fragen, Anregungen und Unterstützungswünschen bei dem  

Themenfeld (z.B. Schulungsmöglichkeiten, Schutzkonzepte, Gemeinsame Erklärung zum 

Schutz vor sexualisierter Gewalt) wenden Sie sich gerne an unseren Präventionsbeauftragten 

Stephan Sommerfeld, Carl-von-Ossietzky-Straße 41/43, 02826 Görlitz, Tel. 03581-4782-20, E-

Mail: praevention@bistum-goerlitz.de 

 

Nr. 71 Neue Anschrift 
 

Herr Diakon Markus Schwitalla hat eine neue Postadresse: Bad Honnefer Straße 8, 02997 

Wittichenau. 

 

 

Görlitz, den 21. Oktober 2025 

 

gez. Markus Kurzweil 

Generalvikar 

mailto:praevention@bistum-goerlitz.de
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Anlage 1 

 

Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag 2025 

 

Liebe Geschwister im Glauben, 

 

„Er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke“ (Jesaja 40,29). Diese  

wunderbare Verheißung des Propheten Jesaja erinnert uns daran, dass Gott die Quelle unseres 

Lebens ist. Aus dieser Quelle können wir besonders in den müden und schwachen Momenten 

unseres Lebens schöpfen. Auch in unserer so zerrissenen Welt schenkt der Glaube an Gott uns 

Halt und Orientierung – ganz persönlich und ebenso in der Gemeinschaft. 

 

Die diesjährige Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken greift diesen 

hoffnungsvollen Zuspruch auf. Unter dem Leitwort „Stärke, was dich trägt.“ ermutigt die  

Aktion dazu, sich immer wieder neu der tragenden Fundamente des eigenen Lebens zu 

vergewissern und diese bewusst zu stärken. Denn äußere Kraft braucht innere Stärke! 

 

Tragendes zu stärken ist auch für das Bonifatiuswerk eine wichtige Aufgabe. Das Hilfswerk 

unterstützt Christinnen und Christen, die ihren katholischen Glauben in einer extremen  

Minderheitensituation in Nordeuropa, im Baltikum sowie in den katholischen Diaspora- 

Regionen Nord- und Ostdeutschlands leben. Es stärkt ehrenamtliches und hauptberufliches  

Engagement in der Kirche, hilft bei Gemeindebauten und der Anschaffung von Fahrzeugen 

und fördert die Kinder- und Jugendhilfe vor Ort. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten Sie zum Diaspora-Sonntag am 16. November herzlich 

um Ihr Gebet und um eine großzügige Spende. Mit Ihrer Hilfe kann das Bonifatiuswerk jährlich 

über 1.200 Projekte fördern und so stärken, was die Menschen trägt. 

 

Kloster Steinfeld, den 12.03.2025 

Für das Bistum Görlitz gez. + Wolfgang Ipolt 

      Bischof 

 

Dieser Aufruf ist in den Amtsblättern zu veröffentlichen. Er soll am Sonntag, dem 09.11.2025, in allen 

Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen oder den Gemeinden in einer anderen geeigneten Weise 

bekannt gemacht werden. Die Kollekte am Diaspora-Sonntag, dem 16.11.2025, ist ausschließlich für 

das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken bestimmt und ohne Abzüge weiterzuleiten. 
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Anlage 2 

 

Hinweise zur Durchführung der Diaspora-Aktion 2025 

 

Äußere Kraft braucht innere Stärke – dieser Erfahrung können wir in vielen Momenten unseres 

Lebens begegnen. Doch woher schöpfen wir gerade in den kraftlosen und aufreibenden 

Augenblicken des Lebens neue Stärke? Als Christinnen und Christen glauben wir: Gott ist die 

beständige und stärkende Quelle unseres Lebens. Der Glaube an Gott schenkt uns Halt und 

Orientierung – persönlich und in der Glaubensgemeinschaft. Um sich dieses wertvollen 

Fundaments immer wieder neu zu vergewissern, lautet das Leitwort der diesjährigen Diaspora-

Aktion „Stärke, was dich trägt“. 

Die bundesweite Eröffnung der Diaspora-Aktion findet am Sonntag, 9. November 2025, um 

10:00 Uhr im Kölner Dom mit einem feierlichen Pontifikalamt und internationalen Gästen 

sowie Vertreterinnen und Vertretern aus deutschen Diözesen statt. Hauptzelebrant ist der 

Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki. 

Die Diaspora-Kollekte wird am Sonntag, 16. November 2025, in allen Gottesdiensten 

einschließlich der Vorabendmessen gehalten. Das jeweilige Generalvikariat überweist die 

Spenden, einschließlich der später eingegangenen Gelder, an das Bonifatiuswerk der 

deutschen Katholiken. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah und 

ohne jeden Abzug weitergeleitet werden. Die Verwendung der Kollekte ist ausschließlich für die 

Arbeit des Bonifatiuswerkes bestimmt. Das Bonifatiuswerk ist seinen Spenderinnen und 

Spendern gegenüber dankbar, transparent und rechenschaftspflichtig. 

Alle Priester, Diakone, Pastoral- und Gemeindereferenten und -referentinnen erhalten im 

August 2025 eine Aktionsmappe mit Ideen zur Gestaltung liturgischer Feiern sowie vielfältigen 

inhaltlichen und spirituellen Impulsen zum Leitwort „Stärke, was dich trägt“. Mitte September 

2025 wird allen Gemeinden ein Materialpaket zur Gestaltung des Diaspora-Sonntags (Plakate, 

vorbestellte Pfarrbriefmäntel und Spendentüten) zugeschickt. Weitere Materialien können 

bestellt werden und stehen zum Download zur Verfügung. Bitte hängen Sie die Aktionsplakate 

gut sichtbar in Ihrer Gemeinde auf. 

Bitte verlesen Sie den Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag am 9. November 

2025 in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) und verteilen Sie die Spendentüten zum 

Diaspora-Sonntag. 

Bitte legen Sie am Diaspora-Sonntag, 16. November 2025, die restlichen Spendentüten in den 

Kirchenbänken aus. Weisen Sie bitte in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) auf die 

Diaspora-Kollekte und im Pfarrbrief und auf Ihrer Homepage auf die Online-

Spendenmöglichkeit (www.bonifatiuswerk.de/spenden) hin. 

Anregungen zur Gestaltung des Gottesdienstes und für die pastorale Arbeit gibt das Begleitheft 

„BONI-Impulse – Praxisheft für Liturgie und Pastoral“, welches alle Gemeinden bereits Mitte 

September erhalten haben. Alle Materialien und aktuelle Fürbitten sind auch als Download 

abrufbar unter www.bonifatiuswerk.de/diaspora-aktion. 

http://www.bonifatiuswerk.de/diaspora-aktion
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Bitte geben Sie am Sonntag, 23. November 2025 (auch am Vorabend), das Kollektenergebnis 

bekannt und verbinden Sie dies mit einem Wort des Dankes an die ganze Gemeinde. 

Weitere Informationen und Materialien finden Sie auf www.bonifatiuswerk.de/diaspora-aktion. 

Bestellungen richten Sie bitte per Mail an bestellungen@bonifatiuswerk.de, telefonisch an 

05251 2996-94 oder per Fax an 05251 2996-88. 

  

http://www.bonifatiuswerk.de/
mailto:bestellungen@bonifatiuswerk.de
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Anlage 3 

 

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Weihnachtsaktion Adveniat 2025 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

die indigenen Völker im Amazonasgebiet zeichnen sich durch ein Leben im Einklang mit der 

Natur aus. So sind sie Vorbilder für die Bewahrung der Schöpfung, die den Menschen 

anvertraut ist. Doch es gibt auch eine dunkle Seite: Häufig leben diese Völker in großer Armut. 

Sie erfahren Ausgrenzung, Ausbeutung und Vertreibung.  

 

Die diesjährige Weihnachtsaktion des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat steht unter dem 

Motto „Rettet unsere Welt – Zukunft Amazonas“. Sie hilft indigenen Gemeinschaften, ihre 

Rechte zu schützen und zerstörerischen Eingriffen entgegenzuwirken. Dies ist wichtig für uns 

alle. Denn die Regenwälder mit ihrer Vielfalt an Tieren und Pflanzen sind für die ganze 

Menschheit unverzichtbar. Mit Ihrer Spende bei der Weihnachtskollekte, die den Projekten von 

Adveniat zugutekommt, tragen Sie gemeinsam mit den indigenen Völkern zur Bewahrung der 

Schöpfung und zur Rettung unserer Welt bei. Bitte zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit den 

Menschen in Lateinamerika durch Ihre großherzige Spende und Ihr Gebet. 

 

Fulda, den 24. September 2025 

Für das Bistum Görlitz   gez. + Wolfgang Ipolt 

    Bischof 

 

Kollektenankündigung an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag (24./25.12.2025) 

Die heutige Kollekte ist für Adveniat bestimmt und dient der Förderung von Projekten in  

Lateinamerika. In diesem Jahr stellt Adveniat die Lebensrealität indigener Völker im  

Amazonasgebiet in den Vordergrund. Mit Ihrem Beitrag zur Kollekte helfen Sie, die Rechte 

dieser Gemeinschaften zu schützen und sie in Ihrem Einsatz für die Schöpfung zu stärken. 

Herzlichen Dank und vergelt’s Gott! 

 

Dieser Aufruf und die Kollektenankündigung sollen in den Amtsblättern veröffentlicht werden. Es wird 

empfohlen, den Aufruf am 3. Adventssonntag, dem 14. Dezember 2025, in allen Gottesdiensten (auch 

am Vorabend) zu verlesen. In jedem Falle muss er den Gemeinden in geeigneter Weise bekannt gemacht 

werden (Pfarrbrief, Homepage, Aushang usw.). Die Kollektenankündigung während des Gottesdienstes 
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am Kollektentermin, etwa nach den Fürbitten, ist obligatorisch. Die Kollekte, die am Heiligabend und 

am 1. Weihnachtsfeiertag (24./25. Dezember) in allen Gottesdiensten, auch in den Kinderkrippen-

Feiern, gehalten wird, ist ausschließlich für die Bischöfliche Aktion Adveniat e. V. bestimmt. 
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Anlage 4 

Hinweise zur Adveniat-Weihnachtsaktion 2025 

Die Adveniat-Weihnachtsaktion 2025 steht unter dem Motto „Rettet unsere Welt – Zukunft 

Amazonas“ und stellt Adveniat-Projektpartner vor, die sich für die Bewahrung der Schöpfung 

im Amazonasgebiet einsetzen. 

Die Adveniat-Weihnachtsaktion wird am 1. Adventssonntag, dem 30. November 2025, im 

Bistum Mainz eröffnet. Gemeinsam mit Bischöfen, Gästen aus Brasilien und Gläubigen aus 

dem Bistum Mainz feiert Adveniat um 10:00 Uhr im Mainzer Dom einen Gottesdienst, der live 

von Domradio.de im Internet übertragen wird. 

Bitte hängen Sie das Aktionsplakat zur Weihnachtsaktion in Ihrer Gemeinde auf, zum Beispiel 

im Schaukasten und am Schriftenstand. Legen Sie bitte das Adveniat-Magazin in der Kirche, 

dem Pfarrsekretariat und in anderen kirchlichen Einrichtungen aus. 

Zahlreiche Gestaltungshilfen für den Pfarrbrief, die Homepage und die Präsenz in den sozialen 

Netzwerken bietet Adveniat unter www.adveniat.de/gestaltungshilfen zum Download an. Bitte 

weisen sie die Gläubigen auf die Möglichkeit der Onlinespende hin. 

Verschiedene Materialien, die in die Thematik einführen, stehen in gedruckter und digitaler 

Form zur Verfügung. Materialbestellungen können jederzeit online, per Telefon oder E-Mail 

aufgegeben werden. 

Die Spirituellen Impulse für die Adventszeit geben Anregungen zur Gestaltung von 

Gottesdiensten und Krippenfeiern; für alte und kranke Menschen empfehlen wir den 

Adventsbegleiter. Für Kinder gibt es einen Krippenaufsteller zum Ausmalen. Ein Gebetszettel 

kann ebenso bestellt werden. Weitere Anregungen finden sich unter 

www.adveniat.de/engagieren/advent-erleben. 

Am 3. Adventssonntag, dem 14. Dezember 2025, soll in allen Gottesdiensten der Aufruf der 

deutschen Bischöfe zur Adveniat-Weihnachtsaktion bekannt gemacht werden. Legen Sie an 

diesem Wochenende bitte auch die Spendentütchen in der Kirche aus. Diese können auch dem 

Pfarrbrief beigelegt werden. 

Mit der Adveniat-Kollekte, die in allen Gottesdiensten an Heiligabend und am 

1. Weihnachtsfeiertag gehalten wird, wird um Unterstützung der Projekte in Lateinamerika 

gebeten. Die Kollekte soll nach den Fürbitten angekündigt werden. Erwähnen Sie dabei bitte 

auch die Möglichkeit der Online-Spende. Die Kollekte ist vollständig und zeitnah auf das 

Adveniat-Kollektenkonto Ihrer (Erz-)Diözese zu überweisen. 

Um das Ergebnis der Kollekte den Gemeindemitgliedern bekannt zu geben und sich bei ihnen 

zu bedanken, bietet Adveniat Vorlagen und Dankkarten an unter 

www.adveniat.de/gestaltungshilfen oder www.adveniat.de/bestellungen. 

Bei Fragen zur Weihnachtsaktion 2025 wenden sie sich an die Bischöfliche Aktion Adveniat 

e. V., Gildehofstr. 2, 45127 Essen, Tel.: 0201 / 1756-295, E-Mail: 

weihnachtsaktion@adveniat.de. Unter www.adveniat.de/weihnachtsaktion finden Sie weitere 

Informationen sowie die Materialien zum Download. 
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Anlage 5 

 

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion Dreikönigssingen 2026 

 

Liebe Kinder und Jugendliche,  

liebe Begleiterinnen und Begleiter,  

liebe Schwestern und Brüder, 

 

auch im Jahr 2026 ziehen rund um den Dreikönigstag am 6. Januar Sternsingerinnen und 

Sternsinger durch die Straßen, bringen den Segen Gottes und setzen sich für Kinder weltweit 

ein. 

 

Die Aktion Dreikönigssingen steht dieses Mal unter dem Motto: „Schule statt Fabrik – 

Sternsingen gegen Kinderarbeit.“ Im Beispielland Bangladesch müssen rund 1,8 Millionen 

Kinder arbeiten – viele unter gefährlichen und ausbeuterischen Bedingungen.  

 

Die Partnerorganisationen der Sternsinger helfen dort und in vielen anderen Ländern, Kinder 

aus bedrängenden Arbeitsbedingungen zu befreien und ihnen Schulbildung zu ermöglichen. 

Die Sternsingeraktion macht deutlich: Kein Kind darf ausgenutzt werden. Alle Kinder haben ein 

Recht auf Spiel, Bildung und Freizeit. 

 

Bitte unterstützen Sie die Sternsingerinnen und Sternsinger in ihrem Engagement, damit sie 

Gottes Segen zu den Menschen bringen und ein Zeichen gegen Kinderarbeit setzen. 

 

Fulda, den 24. September 2025 

Für das Bistum Görlitz   gez. + Wolfgang Ipolt 

    Bischof 

 

 

Dieser Aufruf soll in den Amtsblättern veröffentlicht und den Gemeinden in geeigneter Weise bekannt 

gemacht werden. Der Ertrag der Aktion Dreikönigssingen (Sternsingeraktion) ist ohne Abzüge an das 

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ e. V. weiterzuleiten. 
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Anlage 6 

 

Hinweise zur Aktion Dreikönigssingen 2026 

Die deutschen Bischöfe laden zur Teilnahme an der Aktion Dreikönigssingen 2026 ein. Diese 

steht unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“. Im Fokus steht 

die Bekämpfung ausbeuterischer Kinderarbeit in Bangladesch. 

Die Träger der Aktion Dreikönigssingen, das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der 

Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), stellen hierzu unter www.sternsinger.de 

vielfältige Materialien zur Verfügung. Herzstück ist das Werkheft mit Kindergeschichten aus 

den Projekten, kreativen Angeboten, Spielen sowie praktischen Hinweisen zur Durchführung 

der Sternsingeraktion. Ergänzt wird es durch den Film „Willi in Bangladesch“ und eine 

Sonderausgabe des „Sternsinger-Magazins“, die das Thema kindgerecht aufarbeiten.  

Die „Gottesdienste zur Sternsingeraktion 2026“ runden das Angebot ab. 

Die Gemeinden und Gruppen erhalten Ende September ein Infopaket per Post. Weitere 

Materialien können beim Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ bestellt werden: im Online-

Shop unter https://shop.sternsinger.de/, per Telefon unter 0241/4461-44 oder per Mail an: 

bestellung@sternsinger.de. 

Die bundesweite Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen 2026 findet am Dienstag, 

30. Dezember 2025, in Freiburg statt. Weitere Informationen finden Sie unter:  

www.kja-freiburg.de/bwe. 

Jedes Jahr stehen ein Thema und Beispielprojekte aus einer Region exemplarisch im 

Mittelpunkt der pädagogischen Materialien. Unabhängig davon fließen die Spenden, die die 

Sternsinger sammeln, in Hilfsprojekte für Kinder in rund 90 Ländern weltweit. Wenn Sie vor 

der anstehenden Sternsingeraktion ein bestimmtes Projekt auswählen wollen, das mit den 

Spenden Ihrer Sammlung unterstützt werden soll, schlägt Ihnen das Kindermissionswerk gerne 

ein Projekt vor und sendet Ihnen dazu Informationen. Wenden Sie sich bei Interesse bitte direkt 

ans Kindermissionswerk: Tel. 0241/4461-9290, E-Mail: gemeinden@sternsinger.de. 

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in Aachen trägt als Geschäftsstelle der Aktion 

Dreikönigssingen dafür Sorge, dass die den Sternsingern anvertrauten Spenden über 

fachkundig begleitete Hilfsprojekte bedürftigen Kindern weltweit zugutekommen sowie 

nachhaltig, transparent und sparsam verwendet werden. 

Die Ziele, organisatorischen Rahmenbedingungen und weiteren Regelungen der Aktion sind 

in der Ordnung der Aktion Dreikönigssingen festgelegt. Sie gilt für alle katholischen Pfarreien 

sowie für alle Institutionen, die die Aktion in Deutschland durchführen, und ist abrufbar unter: 

www.sternsinger.de/ordnung. 

Sämtliche Spendeneinnahmen aus der Aktion Dreikönigssingen sind gemäß der 

Durchführungsordnung innerhalb von drei Monaten ohne Abzüge dem Kindermissionswerk 

https://shop.sternsinger.de/
mailto:bestellung@sternsinger.de
http://www.kja-freiburg.de/bwe
mailto:gemeinden@sternsinger.de
http://www.sternsinger.de/ordnung
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zuzuleiten. Spendenkonto: IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31 bei der Pax-Bank für Kirche 

und Caritas eG. 

Fragen zum Sternsingen richten Sie gerne an das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“,  

Stephanstraße 35, 52064 Aachen, Tel. 0241/4461-14, E-Mail: info@sternsinger.de. 
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Anlage 7 

 

Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten 

am Sonntag, dem 2. November 2025 

 

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient der Unterstützung der Priesteraus-

bildung (Diözesan- und Ordenspriester) in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Für den 

Wiederaufbau und die Stärkung der Kirche in den betroffenen Ländern ist die Priesteraus-

bildung auch 30 Jahre nach dem Ende des Kommunismus weiterhin sehr wichtig. 

Es zeigt sich dort deutlich, wie zentral die Begleitung der Menschen und die Seelsorge durch 

Priester ist, in Zeiten des Krieges in der Ukraine, der Konflikte um Armenien und den Kosovo, 

der politischen Verhältnisse in Russland und Belarus sowie angesichts von sozialer Not und der 

Diaspora-Situation in vielen Renovabis-Partnerländer im Osten Europas. 
 

Die Kollekte wird über die Diözesen an Renovabis weitergeleitet. 

Wir bitten um ein empfehlendes Wort für dieses wichtige Anliegen. 

Ein Plakat wird von Renovabis direkt verschickt bzw. kann dort angefordert werden (Adresse 

siehe unten). 
 

Die Kollekten-Gelder sind mit der Kollektenabrechnung für das IV. Quartal 2025 an die 

Bistumskasse zu überweisen. 

 

Die Bistumskasse leitet die Beträge an Renovabis weiter. 

 

 

Der Generalvikar 

 

 

Nähere Auskünfte: 

Renovabis – Solidaritätsaktion der dt. Katholiken 

mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa 

Domberg 38/40, 85354 Freising 

Telefon: 08161 / 5309 -53 oder -49 

E-Mail: info@renovabis.de, Internet: www.renovabis.de 

 

 

 


